
Kaiserstraße 32-34
Hinterhof - hinten rechts 
63065 Offenbach am Main

So funktioniert das bei uns:

Wenn Sie Kleidungsstücke oder andere schöne Dinge für Herren und / oder Kinder über 
uns verkaufen möchten, so wird dies über einen sogenannten Kommissionsvertrag 
geregelt. Ein Kommissionsvertrag ist Grundlage unserer dann entstehenden 
Geschäftsbeziehung. 

Dieser Vertrag enthält u.a. Ihren Namen und Ihre Adresse, die genaue Bezeichnung jedes 
einzelnen Artikels mit einer dazugehörigen Kommissionsnummer, die später auch zur 
eindeutigen Identifizierbarkeit auf dem Preisschild erscheint, den Preis, den wir nach dem 
Verkauf an Sie ausbezahlen und einige weitere zusätzliche informative Daten.

Mit der Unterzeichnung des Kommissionsvertrages erkennen Sie automatisch diese 
Geschäftsbedingungen an. Doch keine Angst – das hört sich alles komplizierter an, als es 
ist und ist im Grunde doch so einfach: 

 
1. Das können Sie über uns verkaufen

Kleidung die modisch ist, dem aktuellen Trend entspricht, natürlich weder beschädigt noch 
gestopft ist, kein Pilling, keine Flecken oder Verschleiß aufweist, nicht verblasst oder 
verwaschen ist. 

Natürlich müssen die Sachen frisch gewaschen und dürfen nicht zerknittert sein. Ganz 
besonders wichtig ist auch, dass die Kleidungsstücke nicht unangenehm (z.B. nach Nikotin) 
riechen und auch keine (Tier-) Haare an ihnen haften. Bitte kontrollieren Sie vorher auch 
die Taschen von Jacken und Hosen. 

Bedenken Sie bitte auch, dass wir einem Saisongeschäft unterworfen sind. Das bedeutet: 

Winterkleidung sollte von September bis Januar, 
Sommerkleidung sollte von Februar bis August gebracht werden.

Darüber hinaus können Sie uns gerne auch sehr gut erhaltene Schuhe und Accessoires 
bringen! 

2. Die Warenannahme

Wenn Sie uns Waren zum Verkauf bringen, erhalten Sie den Kommissionsvertrag nach 
Bearbeitung Ihrer Lieferung. Bearbeitung bedeutet nichts anderes als Sichtung, Bewertung 
und Auflistung der einzelnen Teile. 
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Bei starkem Betrieb haben sie die Möglichkeit Ihre Lieferung bei uns zu hinterlegen, damit 
wir sie zu einem späteren, ruhigeren Zeitpunkt bearbeiten können. Ihren 
Kommissionsvertrag können Sie dann nach Bearbeitung bei uns abholen. Sind Teile dabei, 
die wir nicht in den Verkauf nehmen möchten, erhalten Sie diese zusammen mit Ihrer 
Ausfertigung des Kommissionsvertrages zurück. 
(An dieser Stelle müssen wir darauf hinweisen, dass nicht verwendbare Waren nicht 
versichert sind und von uns lediglich bis zum Ablauf der Kommissionsfrist, aufgehoben und 
zur Abholung bereit gestellt werden.)

3. Vergütung

Sie erhalten für Ihre Waren den bereits im Kommissionsvertrag genannten Preis. Wir 
setzen diesen nach unserer Erfahrung und nach unserem Ermessen fest. 

Der Verkaufspreis wird dann wie folgt von uns ermittelt:
(Ihr möglicher Erlös + unsere Kommission) + die gesetzliche Mehrwertsteuer = der 
ausgewiesene Verkaufspreis. 

Wir behalten uns vor, die Artikel, soweit sie nicht verkauft wurden, nach ca. 2 Monaten zu 
reduzieren. Dies gilt auch für Waren, an denen nachträglich Fehler/Defekte oder 
Verunreinigungen festgestellt wurden, auf die Sie nicht hingewiesen haben. 

Die Auszahlung von verkauften Waren ist jederzeit gegen Vorlage des 
Kommissionsvertrags möglich. Rufen Sei uns am besten kurz vorher an und kommen Sie 
vorbei. Auf Wunsch erstellen wir auch gerne eine Zwischenabrechnung. 

4. Kommissionsfrist

Ihre Waren nehmen wir, wenn nicht anders vereinbart, für 3 Monate in Kommission. In 
dieser Zeit sind Ihre Waren in der Höhe des Kommissionspreises von uns versichert. 

Nach Ablauf der Kommissionsfrist kommen Sie bitte zur Abrechnung vorbei und nehmen 
dann auch die unverkauften Teile wieder mit. Ggf. besteht auch die Möglichkeit einer 
Verlängerung – darüber können wir im Bedarfsfall gerne sprechen. 

Sollten Sie nicht innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf des Abholtermins mit uns 
abgerechnet haben, gehen sowohl die unverkauften Waren als auch der Erlös aus 
verkauften Waren in unser Eigentum über. 

Ganz gleich, ob Sie zum Stöbern und Einkaufen kommen, oder uns Ihr gutes 
Gebrauchtes bringen, damit wir glückliche neue Besitzer dafür finden - 

         Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

          Ihr Team von
          fein gemacht! 
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